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Halſß⸗Gericht . 32

Von vnbenanten peinlichen Faͤllen
vnd Straffen .

8 Item / Ferner iſt zumercken / in wao pelnlichen Fällen oder Ver⸗ CXXVI .

8 klagungen die peinlich Straff in dieſen nachvolgenden Artickeln nicht

10 geſetzt/ oder gnugſam erklaͤrt vnd verſtendig were / ſollen Richter vnd

WVrtheyler ( ſo es zu Schulden kompt ) bey Vnſern Raͤthen Rathopfle⸗

ühgen/ wie in ſolchen zufelligen oder vnverſtendlichen Faͤllen/ den Keyſer⸗

llichen Rechten / vnd dieſer Vnſer Ordnung am gemeſſeſten / geurtheilt
uvnd gehandelt werden moͤge / vnd alsdann ihre Erkantnuß darnach

gthun / Dann nicht alle zufelltge Erkantnuß vnd Straff in dieſer Vnſer

utOtrdnung genugſam moͤgen bedacht vnd beſchrieben werden .
8

0 Wie Gottsſchwerer oder Gottsleſterer geſtrafft
1R werden ſollen .

10 Item / So einer Gott zumiſt / daß Gott nicht bequem iſt / oder CXXVII . 7
uhmmit ſeinen Wortten Gott / das ihm zuſteht / abſchneidet / der Allmaͤch⸗

eigkeit Gottes widerſpricht / oder ſunſt Eytel oder Leſterwort / vnd

es Schwur bey Gott / ſeiner heyligſten Marter / Wunden / oder Gliedern /
der Jungfrawen Martær / vnd ſeinen Heiligen thut / Dieſelbigen Thaͤ⸗

*5 ter / auch die jenen / ſo zuhoͤren / das nicht widerꝛeden / ſtraffen / vnd der

a “ Oorigkeit verſchweigen / ſollen durch Vnſere Amptleut oder Richter/
ſa von Ampts wegen angenommen / eingelegt / vnd darumb am Leib/ Le⸗

dben oder Gliedern / nach Gelegenheit vnd Geſtalt der Perſon vnd der

Leſterung/ geſtrafft werden / Doch ſo ein ſolcher Leſterer angenommen 8

Fhvnd eingelegt iſt / das ſoll an Vnſer weltlich Raͤthe / mit nottuͤrfftiger

TInteruchtung aller Vmbſiende gelangen / die darauff Richter vnd Vr⸗
10 theylern Beſcheyde geben / wie ſolche Leſterung den gemeinen Keſerli⸗

chen Rechten gemeß/ vnd ſunderlich nach Innhalt Koͤniglicher Ord⸗

nung / ſo auff gehaltenem Reichstag zu Wurms auffgericht ·
*32ßha
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